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Information Dezember 2016 
 

 

SwissGAP: neue Standardversionen ab 1.1.2017 
 

Die neuen Standardversionen für SwissGAP Früchte, Gemüse, Kartoffeln (FGK) und 
SwissGAP Hortikultur treten am 1.1.2017 in Kraft. Die Anforderungen und notwendigen 

Unterlagen stehen ab sofort via Internet zur Verfügung. 
 
Um weiterhin von GLOBALG.A.P. als gleichwertig anerkannt zu sein, musste SwissGAP die beiden 
Standards FKG und Hortikultur überarbeiten und an die neuen Anforderungen anpassen. Es kamen 
einzelne neue Kontrollpunkte dazu, andere wurden vereinfacht oder in einem sinnvollen Punkt 
zusammengefasst. Bei einigen Punkten änderte auch das Anforderungsniveau von grün nach gelb oder 
von gelb nach rot.  
 
Ende November konnte das Anerkennungsverfahren mit GLOBALG.A.P. erfolgreich abgeschlossen 
werden. Wie bisher wurde der Standard SwissGAP FGK offiziell als „Resembling Scheme“, also als 
gleichwertig, anerkannt. Die Anforderungen von SwissGAP stimmen damit grösstenteils mit denen 
von GLOBALG.A.P. überein. Es gibt jedoch einige Ausnahmen. Im Fall von SwissGAP FGK sind das 
weiterhin der dreijährige Kontrollrhythmus auf Stufe Produktion und das Zertifizierungssystem. 
Daneben verfügt SwissGAP im Gegensatz zu GLOBALG.A.P. über ein nationales risikobasiertes 
Rückstandsmonitoring, welches das gesamte Sortiment abdeckt. Neben der Guten Agrarpraxis 
garantiert SwissGAP FGK die hohe Lebensmittelsicherheit und nachhaltige Produktion von Schweizer 
Produkten. Mit der erfolgreichen Anerkennung hat SwissGAP die Voraussetzungen erfüllt, um 
Schweizer Früchte, Gemüse und Kartoffeln auch international auf den Markt bringen zu können. 
 
Bei SwissGAP Hortikultur stimmen die Anforderungen nicht nur grösstenteils, sondern vollständig mit 
denen von GLOBALG.A.P. überein. Es ist damit ein so genanntes „fully benchmarked scheme“. 
Zertifizierte Betriebe stehen ein für Gute gärtnerische Praxis, Rückverfolgbarkeit und einen optimalen 
Hilfsmitteleinsatz.  
 
Alle Unterlagen (Checklisten, Umsetzungsdokumentation bzw. Gesamtdokumentation sowie eine 
Zusammenfassung der Änderungen) können von diesen Websites sowie von www.swissgap.ch 
heruntergeladen werden:  
• SwissGAP FGK: www.agrosolution.ch.  
• SwissGAP Hortikultur: www.jardinsuisse.ch (nur für Mitglieder JardinSuisse und für zertifizierte 

Betriebe).   
 
Die Selbstkontrolle kann ab sofort nach der neuen Version gemacht werden. Ab 1.1.2017 muss sie nach 
der neuen Version gemacht werden.  
 
 
 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  

Petra Sieghart (Sekretariat SwissGAP) Tel: 031 385 36 91, info@swissgap.ch 
Marc Wermelinger (Präsident Verein SwissGAP), Tel.: 031 380 75 75, marc.wermelinger@swisscofel.ch  


